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Norm

RAO §10

Rechtssatz

Der Anwalt, der die Verteidigung einer Gattenmörderin führt, obwohl er in dem dem Morde vorausgegangenen

Ehescheidungsverfahren den Getöteten vertreten hat, der die Scheidung der Ehe aus dem Verschulden der Gattin

begehrt hatte, und obwohl zwischen dem Ehescheidungsprozesse und dem Morde ein Zusammenhang bestanden hat,

macht sich einer unerlaubten Doppelvertretung schuldig.
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